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Ja, das ist möglich, sofern das verliehene Amt gleich bleibt, die Lehrkraft also z.B. StR bleibt,
auch wenn an der Grundschule unterrichtet wird.

Übrigens zum vorliegenden Fall habe ich gerade ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts NRW
vom 14.12.2006 gefunden, das sich mit der Frage auseinandersetzen musste, ob eine
amtsangemessene Beschäftigung eines Studienrats vorliege, wenn dieser nur noch
ausschließlich im Unter- und Mittelstufenbereich eingesetzt wird. Hintergrund waren auch dort
Unstimmigkeiten mit der Schulleitung. Das OVG NRW entschied damals, dass ein Einsatz in der
Unter- und Mittelstufe durchaus der Laufbahn und dem Ausbildungsstand eines Studienrats
entspreche und ein Beamter Änderungen des dienstlichen Aufgabenbereichs hinnehmen
müsse, wenn sachliche Gründe vorliegen. Sofern der Dienstherr nicht willkürlich handelt (darum
dreht sich gerade die Diskussion hier...lässt sich aber ohne Wortlaut des Bescheids nicht
einschätzen) und die amtsangemessene Beschäftigung sicherstellt, habe er bei Entscheidungen
zu Änderungen von Aufgabenbereiche nahezu uneingeschränkte Dispositionsbefugnis. (OVG
NRW, AZ 6A 4621/04, 14.12.2006). Da sich die Beamtengesetze der Bundesländer weitgehend
decken und am Bundesbeamtengesetz orientieren, dürfte sich das Urteil auch auf andere
Bundesländer übertragen lassen.
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